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Gericht 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 

Entscheidungsdatum 

28.01.2019 

Geschäftszahl 

LVwG-AV-757/001-2018 

Rechtssatz 

Der Beurteilung der Verlässlichkeit des Inhabers einer waffenrechtlichen Urkunde liegt eine Prognose 
voraussichtlicher zukünftiger Verhaltensweisen des zu Beurteilenden zugrunde; in diese Prognose haben 
die gesamte Geisteshaltung und Sinnesart, konkrete Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften des zu 
Beurteilenden einzufließen, weil der Begriff der Verlässlichkeit der Ausdruck ihrer Wesenheit, nicht aber 
ein Werturteil über ihr Tun und Lassen im Einzelfall ist (vgl VwGH 2005/03/0025, mwN). 
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